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Erlass

QP-Vorschriften Die Stadt Liestal edãsst, gestij'tzt auf $ 2 - 7 und 42 des kantonalen Raumpla'

nungs- und BaugeseEes (RBG) vom 8. Januar 1998, sotrvie Art. 39 des Zonen-

reglement Siedlung der Stadt Liestal, Quartierplan-Vorschriften im vereir¡fachten

Verfahren zur QuartÞrplanung Heidenweid, bestehend aus:

. Quartierplan Heidenrveid (Situationsplan) im Massstab 1:500

. Quartierplan-Reglement

QP-Bestandteile

Weitere Grundrissplãne und Schnitte gelten als Richdinien. Diese Pläre sowie

das Richtnoddl dienen als Be¡¡rteilungsricfrtlinien fûr die kubiscf¡e C'estaftung

bav. für die Detaildanung im Rahmen des Baugesuchsverfahrens und unterlie-
gen nicht dem Beschluss- und Genehm(¡ungsverfahren.
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Kommentar I Hínweise:

- keine Rechtsverbindlichkeit

- Infqmationsteíl anr mittleren Spaffe

Kommentare bnt Hinreiæ urúqs/¿ehen nk;ltt M b-
sofdussfassuæl durdt den Ei¡twoltnsrat (ER) æwie der
Genehnúgurg durch den RqÞrungvat (RRB)-
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Der Errass dúnþrt úe nøqeÞun*'n geæHk!ren Grundla-

gen, uvoranf súdt úe vorfiegen*,n Qua¡tie¡f,an-Vqdtriften ab
sl.úAen. Es s¡ind cfies im Weænükúen Ç 42 u¡td 37 fr. des RBG

s¡¡nie Añ- 39 ZRS üesial, in weldren Inhaft und Vqfahren &r
Qualierylanung fes&pþgl stl'rd.

Die Qualiefla¡-Vatsrflriften sid Wn&|tentumsærbindlidl
und bildre;n úe ffienfli*-ædlililÍze Zo¡en- b*. NuÞøngs- und

EæcfirÞssr¡¡æÐfanØ¡g im Arcal der Qøtierplanung tleiden-

weid.
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QP-Vorschriften

QP-Bestandteile

Zweck

Ziele

Erlass

Die Stadt Liestal erlässt, gestütá auf $ 2 - 7 und 42 des kantonalen Raumpla-

nungs- und Baugesetzes (RBG) vom B. Januar 1998, sowie Art. 39 des Zonen-

reglement Siedlung der Stadt Liestal, Quartierplan-Vorschriften im vereinfachten

Verfahren zur Quartierplanung Heidenweid, bestehend aus:

. Quartierplan Heidenweid (Situationsplan) im Massstab 1:500

. Quartierplan-Reglement
Weitere Grundrisspläne und Schnitte gelten als Richtlinien. Diese Pläne sowie

das Richtmodell dienen als Beurteilungsrichtlinien für die kubische Gestaltung

bzur. für die Detailplanung im Rahmen des Baugesuchsverfahrens und unterlie'
gen nicht dem Beschluss- und Genehmigungsverfahren-

$ f Zweck und Ziele der Planung
1 Die Quartierplanung Heidenweid bea¡reckt eine geordnete, haushälterische

und sinnvolle NuÞung des Bodens.

2 Mit diesem Quartierplan werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

. Bebauung mit massvoller NuÞungsverdichtung und hoher Siedlungs,-

Wohn- und Aussenraumqualität in Berücksichtigung des Quartiercharak-

ters

. Realisierung von Wohnraum mit differenzierten Wohnungstypologien und

Wohnungsgrössen

. Schaffung von erlebnisreichen und grosszügigen Aussenräumen

. Gewährleistung des Gewässer- und UferschuÞes

. Beräcksichtigung der Lärmsituation entlang der H2 und Verzweigungen

. Energetisch nachhaltiger Standard ftir die Überbauung

. Qualitälsvolle, ökologische Massnahmen in der Siedlung verbunden mit der
Aussen rau m auñ,vertu n g

Kommenlar / Hinweiæ

Der E¡lass deñniert die maqebenden gesetzlichen Grundla-

gen, worauf sich die vorliegenden QuarTierplan-Vorschriften ab-

st¡itzen- Es sind dies im Wesentlichen $ 42 und 37 tr. des RBG

sowie Añ- 39 ZRS Liestal, in welchen lnhalt und Vedahren der

Q u a ñie rpl a n u ng fesfgeregt s,nd.

Die Quañiedan-Voræhriften sind gru ndeige nlumsverbindlich

und bilden die öffentlich-rechtliche Zonen- bzu. Nutzungs- und

Erschlies.sungsplanung im Areal der Quadierplanung Heiden-

weid.

Das &bauu ngd<onze pt'Uberbau ung Heidenweid' wurde vom

Architekturbûro ae2p architeHen gmbh, Basel entsic*elt.

Zweck und Zele der Quañierplanung werden im Sinne von $ 37

und 39 RBG in den QP-Vor*,hriften festgelegt und stii,tzen sich

auch auf die Entwic*lungsstratqie des Entwic*lungsptanes'95

sowie auf die kstimmungen der Zonenvoræhriften Siedlung

Cer Stadt Uestal.

Die Sualitätsziele werden im Rahmen der baulichen Real¡sje-

rung der Uberbauung Heìdenweid, gesfutzt auf die QP-Vor-

sch rifte n. verbi n d li ch u mge æá.

Aud'uhrungen zur kbauung und Aussenräume inkl. darauf auf-

bauende Vorprojekt-Oplimierungen vgl. Planungs- u nd Begleit-

furicht.

Mit der Quartierplanung sind die,4ussagen und Massnahmen

des LEK (Landschaftæntwicklungskonzept) der Stadt Liesial
zu berücksichtigen-

1Quart¡erplan-Reglement Quartierplanung Heidenweid, Liestal



Gdtungsbereich

lnhalt der
QP-Vorschriften

Art der baulichen

NuÞung

Nebenbauten

Begriff und Berechnung

S 2 Geltungsbereich und lnhalt

Die Quartierplan-Vorschriften gelten für das Areal innerhalb des rot punktierten

Perimeters Quartierplan Heidenweid. Planelemente ausserhalb des Quartier-
plan-Perimeters haben lediglich orientierenden Charakter.

2 Die Vorschriften regeln insbesondere:

. Art und Mass der Nutzung der Bauten und des Areals

. Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten

. Gest¡altung und Benüta¡ng derAussenräume

. Erschliessung und Parkierung

. Ver- und Entsorgung

. Realb'lerung der Überbauung, Volla.rg der Quartierplan-Vorschrifren

S 3 Art der baulÍchen Nufuung

1 Ats Art der baulichen NuÞung wird die Wohn- ur¡d Geschãftsnutzung im Sinne

von $ 2l Abs- 2 RBG festgelegt-

2 Die Art der NuÞung fûr Nebenbauten richtet sich næh den Quartierbedürfr¡is-

sen: Es muss sich bei der NuÞung um siedlungsausstattende Quartierinfra-

sûuktur handeln.

$ 4 llfass der baulichen Nufuung

Das Mass der baulichen NuÞung wird mittels der anrechenbaren Bruttoge

sctrossfläche (BGF) der Gebäude berechnet und ausgewiesen. Als anrechen-

bare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller dem Wohnen, Arbeiten und

dem Gewerbe dienenden und hierftir verwendbaren Geschossflãchen. Die

Mauer- und Wandquerschnitte werden mitgerechnet-

I(o¡¡vrcntz! Hin*ei*

zB. Ent rgatrysinfuufuten, Gcl'ãrtesrfiolS, Untetfilde fûr

Sf¡il¡þn u¡td / fu 8egqnen, Velountetúãnde, ftúoâaûio¡t
u.a-m.

2Ouadierplanfieglenrent Quartierplarung Heklernræil, L¡estal



Nicht anrechenbar an

BGF

Bruttogeschossfläche

Lage der Bauten

2 nicht angerechnet werden

a. Untergeschoss:

Räume im Untergeschoss, welche vollständig unter dem gewachsenen

und/oder dem gestalteten Tenain liegen werden. Lichtschächte mit einer

Tiefe von maximal 1.00 m sind zulässig, sofern sie nicht mehr als 1O o/" der

Fassadenabwicklung betragen.

b. Sockelgeschoss:

Räume im Sockelgeschoss, welche nicht für das Wohnen, das Arbeiten o-

der für das Gewerbe inkl. deren Erschliessung, Küchen und Badezimmer,

ven¡vendet werden können -

c. Generell:

den Bewohnern, ArbeitspläÞen und Besuchern dienende überdeckte, min-

destens einseitig offene Bauteile wie Dachtenassen, GartensiÞplätze, ein-

und vorspringende Balkone, soweit sie nicht als Laubengänge dienen;

eingeschossige unbewohnte An- und Nebenbauten gemäss $ 5 Abs. 12;

Balkone und unmittelbar an das Haus anschliessende Sitzplätze dürfen all-

seits mit profìllosen, einfach verglasten Elementen versehen werden.

d. Aussenisolationen die an bestehenden Gebäuden neu angebracht werden.

3 Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche im gesamten Quartierplan-Peri-

meter beträgt B'500 m2 BGF.

S 5 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten

Für die Lage und Grösse (Grundfläche, Geschosszahl, Gebäudeprofil) der
Bauten und Anlagen sind der Quartierplan sowie die nachstehenden Quartier-
planbestimm ungen massgebend.

Kommentar / Hinweiæ

N achvollzug der Bruttogeschossfl ãche (BG F)

Die maximal zolãssge BGF wird gemãss Añ. 39 Abs- 3 lit. b
fesfge/egt:

-85% in derZoneWG3 (allewG3)

fär Nutzung masqebende Fläche (=panettenflæhe): 99A nf
9'984 r¡f x 0.85 = 8'486 mz

3Quartierplan-Reglement Quartierplanung Heidenweid, Uestal
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Baubereiche

Vollgeschosse

Sockelgeschosse

Anschüttung
Sockelgeschoss

Abgrabung
Sockelgeschoss

Attikageschosse

Gebäudelänge

2 Die Baubereiche im Situationsplan begrenzen die Lage der Gebäude. ln Be-

achtung der GrundsäÞe des Bebauungskonzeptes sowie der nachfolgenden

Bestimmungen ist die Anordnung innerhalb der Baubereiche frei.

3 Für die Hauptbauten der Baubereiche A bis C sind 3 Vollgeschosse zulässig.

a Das Sockelgeschoss darf maximal 1.50 m, ab dem gewachsenen Terrain, in

Erscheinung treten.

s Kann das gewachsene Tenain entlang des Sockelgeschosses nicht erhalten

bleiben, so ist eine Böschung, eine Anschüttung oder ein Blumentrog auf die

Höhe des Erscheinungsbildes (1.50 m) von mind. 2.00 m Tiefe erforderlich-

6 Abgrabungen am Sockelgeschoss sind bis auf das Erscheinungsbild von

1.50 m zulässig. Zusätzlich können Abgrabungen auf die ganze Höhe fär

Haupteingänge und Einfahrten bis zu einer Gesamtbreite von 6.00 m ausge'

führt werden.

7 Zusätzliche Abgrabungen für Fenster und Nebeneingänge unter das Erschei-

nungsbild von 1.50 m sind nur mit Lichtschächten mit einer maximalen Tiefe

von 1.20 m gestattet.

I Das Attikageschoss weist eine maximale Höhe von 3.50 m aul gemessen ab

OK roher Boden bis zum höbhsten Punkt der Dachkonstruktion (Rohmass).

Bauliche Massnahmen müssen innerhalb einem Profil liegen, welches eine

Kniestockhöhe von höchstens 0.80 m (Rohmass) und einer Schnittlinie von

maximal45 "aufweist.

s Die maximale Gebäudelänge beträgrt 45 m. Sie ist eingehalten, wenn sich der

Hauptbau von einem Quadrat mit 45 m Seitenlängen umschreiben lässt.

Kommentar / Hinweiæ

Mit der Flexibilität der Baukorper innerhalb der Baubereiche æll
eneicht werden, das auf Stufe des Baugesuches ein angemes-

sener begrü ndbarer Projeffiierungsspielrau m fuvtafut bleibt.

Saq¡J96s6

f..,* t€-

ã:

{¡S_ft

¡'

4Quartierplan-Reglement Quartierplanung Heidenweid, Liestial



Gebäudehöhe

Fassadenhöhe

Technisch bedingte

Bauteile

Nebenbauten

Nebenräume

Behindertengerechte

Bauweise

10 Die Gebäudehöhe, gemessen ab OK roher Boden des untersten Vollgeschos-

ses bis zum höchsten Punkt der Dachkonstruktion des Dachgeschosses (Roh-

mass) beträgrt maximal 14.0 m.

Über das zulässige Gebäudeprofil hinausragen dürfen:

. Dachvorsprünge bis maximal0.50 m;

. auf das notwendige Mass beschränkte Treppenhäuser, Liftaufbauten usw-;

. offene Geländerkonstru ktionen.

11 Die Fassadenhöhe, gemessen ab OK roher Boden des untersten Vollgeschos-

ses bis OK rohe Decke des obersten Vollgeschosses beträgt maximal 10-5 m.

12 Sind einzelne erhöhte Bauteile technisch bedingt und bezüglich Abmessungen

von untergeordneter Bedeutung, so können diese die zulässige Fassaden-

und Gebäudehöhe überschreiten-

13 a- Als Nebenbauten gelten eingeschossige Bauten, welche nicht einer Wohn-

oder GeschäftsnuÞung dienen, z.B. Velounterstände, offene Unterstände, Ge'
räteschopf, lnfrastrukturbauten (Ver- und Entsorgung, Spielen, etc.) und der-

gleichen. Diese dürfen ausserhalb der Baubereiche platziert werden oder an

die Hauptbauten angebaut werden.

b. Für Nebenbauten gilt eine maximale Gebäudehöhe von 4.5 m, gemessen

vom hä*chsten Punkt des gewachsenen Tenains. Die max. Fassadenhöhe be-

trägt bergseits 3.5 m (vom hirchsten Punkt des gewachsenen Terrains) und

talseits 6.0 m (vom tiefsten Punkt des gewachsenen Tenains)

c. Die Summe aller Grundflächen für Nebenbauten im QP-Areal darf 300 m2

nicht überschreiten.

1a Es sind Nebenräume (Keller, Estrich, Reduit) von insgesamt mindestens 7 m2

pro Wohnung zu erstellen.

lsEs ist eine hindernisfreie Ausgestaltung von mindestens % derWohnungen bei

Mehrfam ilienhäusern zu erstellen-

Kommentar / Hinweise

Voraussetzung fúr zusätzliche Nebenbauten im Aussenraum isI

eine gestaileriæhe Abstimmung und Intqralion der Bauten und

Baute¡le in das Gesmt-Überbauungskonzept im Rahmen der

Proþktplâne im Baugestchs'veóahren (2. B. ftr Unterdande für

Spælen und Begegnen, GentescJtopf. zusätzliche Velo-Unter-

stände- Ei ngangsûberdachu nge n etc.).

5Quartierplan-Reglement Quartieçlanung Heidenweid, Liestal
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Dachform

und -Begrünung

Städtebauliche
Einpassung

Renovationen /
Ergänzungen an Bauten

Hydrologisches

Gutachten

Vogelsichere
Glasflächen

Grundsatz

16 Als Dachform für die Hauptbauten der Baubereiche A bis C wird das Flachdach

festgelegt. Die nicht einer NuÞung zugewiesenen Bereiche der Dachflãchen

sind extensiv mit einheimischem Saatgut zu begrünen.

Für die Nebenbauten ist die Dachform frei. Für Nebenbauten ist die extensive

Dach begrünu ng wünschenswert.

17 Die Bebauung ist hinsichtlich Architektur, Material und Farbe sorgfältig so zu

gestalten, dass eine gute Einpassung in die bauliche und landschaftliche Um-

gebung gewährleistet ist.

te Afällige spätere Renovationen und Anderungen von Bauten sowie nachträg-

lich ein- bzvr,. angebaute Gebäudeteile dürfen das Gesamtbild der Quartier-

plan-Überbauung nicht beeinträchtigen. Sie sind in ihren wesentlichen archi-

tektonischen Merkmalen aufeinander abzustim men.

lsWenn eine Parzelle zu mehr als 60 o/o der massgebenden Parzellenfläche un-

terirdisch überbaut wird, ist ein hydrogeologisches Gutachten erstellen zu las-

sen-

20 Übereck - Verglasungen und spiegelnde Glasflächen sind zu vermeiden

S 6 Nutzung und Gestaltung des
Aussenraumes

1 Die Gliederung und NuÞung des Aussenraumes wird durch den Quartierplan

bestimmt.

Konmentar / Hinweiæ

Die extensive Begränung der Dächer dient a/s dkolog,'scñe Aus-
gleich*läche im Siedlungsaum und hat Retensionsviftung bei

Starfuegen.

Empfehlur¡q fur Dachbeqrúnunq: Ventendung von e¡nhe¡mi-

æhem Saatgut (z-8. 'Baster PÍlanzenmischung fur extens¡ve

DachægrunungenJ- Ns Suôslrat nach Mõglichkeit naturtiches

Bodenmateriat wãhlen und einbauen.

Nãhere Infos sind bim Natur- und Vogelæhutwerein Liestal o-

der bei der Vogelwarte Sempach erhãftlich.

6Quartierplan-Reglement Quartierplanung Heidenweid, Liestal



Umgebungsplan

Cch€ Envãcu¡o"" aø'

Grün- und Freiflächen,

ökologischer Ausgleich

2 lm Baugesuchverfahren ist als Nachweis filr die definitive Anlage des Aussen-

raumes ein detaillierter Umgebungsplan mindestens im Massstab 1:200 mit

allen notwendígen Schnittplänen einzureichen. Der Stadtrat beantragit die Ein-

reichung des Umgebungsplans bei der Baubewilligungsbehörde. Der Umge-

bungsplan beinhaltet insbesondere:

a) bestehendes und neu gestaltetes Tenain sowie allf. nötige StüÞmauern;

b) Art und Gestaltung der Grün- und Freiflächen inkl. Beläge

c) genaue Lage und Anzahl sowieArtvon Bäumen und Bepflanzungen;

d) genaue Lage, Dimensionierung und Materialisierung der internen Er-

schliessungsanlagen (inkl. deren Beleuchtung) und der oberirdischen Par-

kierungsflächen;

e) genaue Lage, Dimensionierung, Materialisierung und Definition des Nut-

zungszweckes von allfälligen Nebenbauten bzw. von Erholungseinrichtun-

gen;

f) genaue Lage und Art von Ver- und Entsorgungsanlagen, Notfallzufahrten

und Gebäudezugänge;

g) ökologische Ausgleichsflächen und Massnahmen;

h) Massnahmen fiir den Schutz und die Durchlässigkeit von Amphibien

i) Dachgestaltung und -begrünung.

3 Für die Bepflanzung der im Quartierplan ausgewiesenen Grün- und Freiflächen

sind standortgerechte und einheimische Arten zu wählen.

Mindestens 1'000 m2 der Gnin- und Freiflächen dienen dem ökologischen Aus-
gleich und sind entsprechend zu gestalten. Angerechnet werden können:

a) ökologisch wertvolle Grünflächen, Hecken, Ruderalbepflanzungen zu

lOOo/o

b) extensive Dachbegrünung, Begrünung von vertikalen Bauteilen (2.8.

Fassaden, Mauern), befahrbare Grünflächen (wie z.B. Rasensteine) zu

5O Yo

c) Kronenbildende Bäume zu 10 m2 pro Baum

d) Nisthilfen zu 5 m2 pro Nisthilfe

e) die Uferschulzzone

Kommentar / Hinweise

Õkologische Auqteichsltãdren werden vom LEK (Landschafs-

entwicklungskonzept) der Siadf Lrêsfal abgeleitet und sfem
sinnvoll, in den Umgebungsplan aufgenommen.

Gesfa/fete Grünflãchen difíerenzieren verschiedene Funktianen

der Freï und Grünflächen und unteræhiedliche Bepflanzungs-

formen (Vfreæn, Rabatten, Hecl<en. Bäume. Baumgruppen,

Baumreihen etc.)

7Quartierplan-Reglement Quartieçlanung Hddenweid, Liestal



Kommentar / Hinweiæ

Bereich Spîelen und Ver*eilen siehe Quaft¡erylanBereich für Spielen und

Ven¡veilen

Terrainmodellierung

Stützmauern

UferschuÞzone

SchuÞ und

Pflegemassnahmen

Beläge

a ln den Bereichen Spielen und Verweilen sind genügend besonnte und abseits

des Verkehrs liegende Spielplãtze, Pflanzgärten und andere Freizeitanlagen

oder wo nach der Zweckbestimmung der Gebäude ein Bedarf besteht an Er-

holungs- und Ruheflächen zu erstellen. Sie sind in ihrem Zweck dauernd zu

erhalten.

5 Tenainveränderungen haben sich in das Gelände einzufügen. Auffüllungen

über 1.50 m Höhe, gemessen vom gewachsenen Boden an der höchsten

Stelle der Auffiillung, sind zu terrassieren. Böschungen dürfen, vorbehalten

besonderer Terrainverhältnisse, nicht steiler als 2:3 (Höhe zu Breite)

Die maximale Höhe von Stützmauern darf 1.50 m, gemqssen vom gewachse-

nen Terrain an der talseitigen Mauerfläche, nicht übersteigen.

6 Die Uferschulzzone dient der Erhaltung und Auñ¡vertung des Uferbereiches als

Lebensräume ftir Pflanzen und Tiere. Die bestehende naturnahe Vegetation

und Bestockung sind geschiitzt, sie dürfen weder abgeholzt noch gerodetwer-

den. Vorbehalten bleiben Massnahmen ftir Pflege und Unterhalt. Es dürfen

keine Massnahmen vorgenommen werden, die dem SchuÞziel widerspre-

chen. Die Uferbegleituegetation ist wo notwendig im Sinne des Schutzziels mit

standortgerechten, einheimischen Arten zu ergänzen- Unter anderem sind Ab-

lagerungen jeglicher Art, Tenainveränderungen, Gartengestaltung sowie Ein-

saÞ von Dünger und Pestiziden nicht zulãssig.

7 Sämtliche in den Quartierplan-Vorschriften bezeichneten Grün-Elemente sind

dauernd zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Allfällige Ersatzpflanzungen

sind rechtzeitig vorzunehmen. Der Zweck und die Funktion sämtlicher Freiflã-

chen und Aussenanlagen muss dauernd gewährleistet werden.

u Wege des Langsamverkehrs, die Zufahrt zum Pumpwerk und oberirdische

ParkpläÞe sind nach Mfulichkeit nicht zu versiegeln und sollen mit wasser-

durchlässigen Belägen und Materialien befestigt werden. Das Meteonvasser

ist nach Möglichkeit zu versickern.

IQuartierplan-Reglement Quartierplanung Heidenweid, Liestal



MIV-Erschliessungs-

und Parkierungskonzept

LV-Erschliessung

ParkplaÞermitUung

S 7 Erschliessung/ und Parkierung

1 Die Erschliessung des Areals der Quartierplanung für den motorisierten Ver-

kehr wird wie folgt festgelegt:

a) Die Erschliessung der Einstellhalle und der oberirdischen ParkpläÞe erfolgt

tiber den Bereich Mischverkehr im nordwestlichen Bereich des Areals.

b) Alle StammparkpläÞe sind in einer unterirdischen Autoeinstellhalle anzu-

ordnen-

c) Die Besucherparkplätze sind oberirdisch in den bezeichneten Bereichen o-

der in der unterirdischen Autoeinstellhalle anzuordnen.

d) Es dürfen maximal 120 ParkpläÞe erstellt werden.

e) Ausnahmefahrten des MIV (Sanität, Feuenvehr, Umzüge, Gebäudeunter-

halt, Zufahrt Pumpstation etc.) zu den Hauptbauten erfolgen via die "befahr-

bare Erschliessung".

2 Die Erschliessung für den Langsamverkehr umfasst:

a) Die im Quartierplan eingetragene öffentliche Fusswegverbindung sowie die
"befahrbare Erschliessung" sind grundsäÞlich dem LV vorbehalten.

b) Es sind wettergeschützte, genügend grosse, von aussen ohne Treppe zu-
gängliche, separate Einstellräume oder Überdachungen für Fahnäder und

Kindenvagen von insgesamt mindestens 7 m2 pro Wohnung zu erstellen.

c) Der im Quartierplan eingetragene öffentliche Fussweg ist entsprechend sei-

ner öffentlichen Funktion zu gestalten.

3 Die genaueZahl der ParkpläÞe und deren Anordnung sind jeweils im Rahmen

des Baugesuchsverfahrens zu ermitteln, planlich fesÞulegen bzw. auszuwei-

sen.

Kommentar / Hirwveiæ

Die Mischvelxehrsflãche beinhaftet einen Teil der zukünftig ge-

planten Sarnmellrasse welche als Haupterschliesung für das

HeidenlochquarTier angedacht isi und im Sfassennetzplan ent-

halten isl.

LV: Fussgãnger, Velofahrer u.dgl.

Der mit der Quartierplanung zu erstellende õffentliche Fussweg

bildet ein lel ér irn Shassennetzplan enthalten Querverbin-

dung von der Gra¡nme¿shasse zur Kasinobriid<e.

Die Ermittlung des Grundbedaísfur Auto- und VeloabstellpÍätze

eñolgt nach den kantonalen geætdichen Eeúimmungen und

Richtlin¡en. Massgeóendisf $ ß6des Raumplanungs- und Bau-

geseÞes (RBG) vom 8. Januar 1998 æwie die dazugehörenden

Bedimmungen der Verordnung zum RBG (Anhang 11/1 und

11n RBV)- Zu beachten ist auch d¡e Wegleitung zur Bestim-

mung der Anzahl AbstellplãÞe íür Motorlahrzeuge und Ve-

/os¡Èlofas' des Amtes fur Raumplanung.
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Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung

Wärmeerzeugung/
Energiekonzept

Sonnenenergie
slehe Er,zâgucgen Rp.é

S 8 Ver- und Entsorgung

Betreffend der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sind die ge'
set/ichen Bestimmungen und die entsprechenden Reglemente der Stadt

Liestal massgebend. lm Sinne des generellen Entwässerungsplanes (GEP) ist

neben der Schmutzabwasserbeseitigung für die Behandlung des anfallenden

nícht verschmutzten Abwassers (Meteonvasser auf versiegelten Flächen und

Dächern usw.) ein Konzept zu erstellen, z.B. ftir Versickerung, Brauchwasser

bei grösseren Wasserbezügen, Ableitung etc., das der Genehmigung des

Stadtrates bedarf. Ein Wasseranschluss- und Kanalisationsgesuch ist bei der

Stadt Liestal spätestens mit den Baugesuchsakten einzureichen-

2 Für das Quartierplanareal ist ein Energiekonzept mit folgenden Zielen zu eîaþ
beiten:

a) Minimierung des Energiebedarfs (Effizienz und Effektivität hinsichtlich

Wärme, Kälte und Elektrizität)

b) Rationelle EnergienuÞung (Abwärmenutzung, Geräte und Beleuchtung der

Energieeffìzienzklasse A oder A+, LED), Einsatz von erneuerbaren Ener-

gien (2.8. Sonnenkollektoren und PV-Anlagen) nach dem Gebot der Ver-

hältnismässigkeit auf Grund des Standes der allgemeinen anerkannten

Technik.

c) Anschluss an das Fernwärme- oder Gasnetz-

lnhalt und Umfang des Energiekonzepts sind mit der Stadt Liestal und der

Fachstelle Energie des kantonalen Amtes für UmweltschuÞ und Energie (AUE)

vor Einreichung des Baugesuches abzusprechen.
Neubauten sind im Minergie Standard oder in einem mindestens gleichwerti-
gen Energiestandard zu erstellen.

s Verriehturgen zu'Gewinnung ven Sennenenergie sind gesþttet= Âuf eine gut€

Kommentar f Hinweiæ

Grundlage frr Behandlung des Sauöeraôwassers bildet der ge-

nerelle Entwâsserungsplan (GEP) der Stadt Liestal.

Ns Richtlinie gilt der aktuelle Leitfaden Energie in der Oñspla-

nung des Amtes für Raumplanung und des kanionalen Arntes

für Umwelt*hutz und Energie des Kantons BL.

Ordentliches Baubewilligungsvetfahren nötig, gestiitâ auf ge'

seÞliche Vorgaben in Verordnung zum Raumplanungs- und

EaugeæÞ lRBt, $ 94 Abs. I e. RBV.
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Abfallbeseitigung

Durchleitungsrechte

Belastungsgrenarert
ES II

Anforderungen

dr;le Envãgungen Rp;

Lärmbdastungsnach-
weis

Real is ieru ngsvorgehen

Quartierplan-Verbag

1 Für die Abfallbeseitigung gilt das Abfallreglement der Stadt Liestal. Entspre-

chend der Fesüegung im Quartierplan ist die Abfallsammelstelle an einem gut

angãnglichen Ort anzulegen-

5 Durchleih¡ngsrechte für private und öffentliche Werkleitungen (elektische Ka-

bel, Wasser, Abwasser, Radio, Fernsehen, Gas, Telefon) sind innerhalb des

Quartierplan-Perimeters zu gewähren-

S 9 LärmschuE

I Für das Quartierplan-Areal gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) ll.

2 Die Anordnung von Rãumen mit lärmempfirdlicher NuÞung an lärmbelasteten

Fassaden ist zulässig, wenn die Belüftung über eine Öffnung ohne Grena¡er-
tüberschreitung sichergestellt ist. Dle Einhaltung der lmmissionsgrenanrcrte

bei Lüftlngsöffnungen kann durch bauliche oder gestalterische Massnahmen

sichergestellt uerden.

3 Allfällige Nachweise im Sinne von Art- 3l ff. der Lärmschutz-Verordnung sind

im Rahmen des Baugesuchsverfahrens zu erbringen.

$ t0 Realisierung / Etappierung / QP-Vertrag

Die Realisierung der Quartierplanbebauung hat in Absprache mit der Stadt

Liestal zu erfolgen. Dies betrifft insbesondere den Werkleitungsbau, das Fest-

legen der Baustellenorganisation und des Baustellenverkehrs (inkl- Abbruch

bestehender Liegenschaften) und die Bauzeiten-

2 Die jeweiligen Grundeigentümerinnen und -eigentümer resp- Berechtigten ha-

ben sich gegenseitig alle für die Realisierung und die quartierplanmässige

KommenFlHittttæiæ

Defails sind im Quatierplan-Vetu-4 ru rqeln und alle¡zHls im

Grundbuch ds Grundlad eín@en zr¡ lassen

Details sind im Quanierplan-Veft-ag und insbeso¡¡dere im Bau-
ge vchsteñahren an rqeln.

Quartierpla*Vertagspunhe (nkùt aôscñl¡essend auþefûhrt
bnt- nur nadt k6 der Vetuagryter an regeln):
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Etappierung

Parzellierung

Funktionsfähigkeit der Überbauung erforderlichen Landabtetungen und

Dienstbarkeiten einzuräumen. Dazu haben sie und die Stadt Liestal einen

Quartierplan-Vertrag abzuschliessen.

3 Wird die Bebauung etappenweise realisiert, so sind die Nebenanlagen wie Par-

kierung, Freiflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Zufahrten und Wege usw.

anteilsmässig so al erstellen, dass der Bedarf in derieweiligen Etappe gedeckt

ist und eine spätere Realisierung der gesamten Überbauung nicht erschwert

oder verhindert wird.

a Bei Parzellenmutationen innerhalb des Quartierplan - Areals gelten daraus

entstehende Rechte und Lasten (Dienstbarkeiten) zur Realisierung und zur Si-

cherstellung der Funktionsfähigkeit der Quartierplanung gegenseitig als erteilt.

Konmentæ / Himveiæ

Anpassung Grundeigentum (Parzellierung) innerhalb QP-
A¡eal

Abgelturg lnfra*ukturberhag gemãss Zonetwordtriften
Siedlung (nhalt, Umfang, EiTentumæerhâÌtnisæ, Finanzie-

rung)

Rahmenbedingungen fúr Kndergaften-Rãumlichkeiten

Finanzierung, Erstellung und Unterhalt der Ve&ehrs- und

Aufenthalt{l&hen

Anpæungen an Easisinfrasùuktur der Sfadf (zukünftige

Benutzung &s &reichs Miællel1r.ehr als Súrassenareaf

&le uchtu ng der I u añierÆrútúêssungsf/ãchen

õffenliche und ælektive Geh- und Fahrredtte

Bau- und Durchleitungsechte, Unterbaurechte

Unterhalt und &nufuungsedrte (Auænraum etc.)

õkologiæie Maænahmen

Erstellung und Unterhalt &r ötrenlich &nuÞbaren Wege

Baudetlenve¡kehr

Zugang zu Pumpslation

Lârmæhutzmasgtahmen H2 und Ver*teþungen

u.a.m.

Die Dienúarkeiten müæn ¡m Grundbuch eingetrqen werden.
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Ausnahmen
allgemeiner Art

Genehmigungs-

vorausseÞung

Ubenvachung des

Vollzugs

Aufhebung frtiherer
Beschlüsse

lnkrafttreten

S 11 Abweichungen / Ausnahmen

t ln Abwägung öffentlicher und privater lnteressen sowie in Würdigung der be-

sonderen Umstände des Einzelfalls kann der Stadtrat beider Baubewilligungs-

behörde geringfügige Abweichungen von diesen Quartierplanvorschriften be-

anlragen.

2 Voraussetzung dafür ist, dass kein Widerspruch zum Zweck und den Zielset-

zungen der Planung gemäss $ I vorliegt. Charakter und Konzept der Bebau-

ung bzw. der Aussenraumgestaltung diirfen durch die Abweichungen nicht be'

einträchtigt werden.

3 Wesentliche Anderungen baltl. Abweichungen vom städtebaulichen Konzept,

vom architektonischen Erscheinungsbild, von der Aussenraumgestaltung oder

der Erschliessung dürfen nur aufgrund einer Quartierplan-Mutation erfolgen.

S 1 2 Schlussbesfim mungen

I Die Genehmigung der Quartierplan-Vorschriften durch den Regierungsrat

setzt voraus, dass der gemäss $ 10 Abs. 2 erwähnte Quartierplan-Vertrag von

d en Vertrags parteien al I seiti g u nterzeich net ist-

2 Der Stadtrat ûbenvacht die Anwendung dieser Quartierplan-Vorschriften. Das

Baubewilligungsverfahren gemäss S f 20 ff. des Raumplanungs- und Bauge-

setzes (RBG) bzw. S 86 ff. der Verordnung zum Raumplanungs- und Bauge-

setz (RBV) bleibt vorbehalten.

3 Alle im Widerspruch zu den Quartierplan-Vorschriften stehenden früheren Zo-
nenvorschriften gelten für das Areal als aufgehoben.

a Die Quartierplan-Vorschriften treten mit der Genehmigung durch den Regie.

rungsrat in Kraft.

Kommentar / Hinweiæ

Ausnahmen bediiíen eines schriftlichen Antrages und einer

stichhaltigen Begründung. Sie werden nach Abwãgung von der

B a ufu wi llþu ng sbe h'örde ertei Il -

Nach Genehmigung der Quartierplan-Vorschriften durch den

Regierungsrat i9 der Quadierplan-Veñrag õtrentlich zu beurkun-

den (Anmerkung im Grundbuch).

Dies betrifft die Zonenva'æhriften der Sfa¿ff Lrb9a/ innerhalb

des Ge/lungsbereiches des Quañierplanes.
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Beschlüsse

Stadt Liestal

Beschluss des Stadûates:

Publikation der Planauflage im Amtsblatt Nr.45

Pbnauflage:

2*OktoÉ2o13

vom 07- November2013

07- November 2013 bis 07. Dezember 2013

Namens des Stadtrates

Der Stadþräsident Der Stadtve*walter:(u{ /v

Kanton

Vom Regierungsra! des Kantons Basd-Landschaft genehmigû
mit Beschluss Nr.lof2 vom 0 8. JUI¡ 20!4

Regieru n gsrats beschlussesn uó' Ac1 zcd+
Pr.¡blikation des
im Amtsblatt Nr

Der Landschreiber

Der Landschreiber:

Auart¡erplan*eglement C¡uart¡erpbnung Hdttenrvdd, l-¡estd
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